Verbraucherzentrale
Hamburg

Reklamation: Ware kaputt —wastun?

Wenn Sie Fernseher, PC oder Sofa gekauft haben, die Ware noch fast neu ist und schon den Geist
aufgegeben hat, fragen Sie sich vielleicht: Mussich mich an den Verkaufer oder den Hersteller wenden?
Welche Rechte habe ich? Mit Musterbriefen.
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Das Wichtigstein Ktrze

. Ist eine gekaufte Ware nicht in Ordnung, haben Verbraucherinnen und V erbraucher weitreichende
Rechte gegentiber dem Verkaufer.

. Bei Neukéufen kdnnen Betroffene bis zu zwel Jahre lang Anspriiche beim Handler geltend machen
—nicht beim Hersteller.




3. Dasgilt auch dann, wenn beispielsweise ein Laptop in einem Lebensmittelgeschaft oder beim
Discounter gekauft wurde.

4. Fur Reklamationen kénnen Verbraucherinnen und Verbraucher die Musterbriefe der
V erbraucherzentrale Hamburg nutzen.

5. Der Der Umtausch-Check der Verbraucherzentralen gibt Ratsuchenden eine rechtliche
Ersteinschdtzung rund um Riickgabe, Gewahrleistung und Garantie. der Verbraucherzentralen gibt
Ratsuchenden eine rechtliche Ersteinschatzung rund um Riickgabe, Gewahrleistung und Garantie.

Stand: 20.09.2024

Tritt innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf einer neuen Sache ein Mangel auf, ist nicht der Hersteller,
sondern der Verkaufer fur die Besaitigung des M angels verantwortlich. Bei einem Defekt der Ware
innerhalb des ersten Jahres miissen Sie nur nachwei sen, dass diese nicht funktioniert oder nicht
vertragsgemald ist, zum Beispiel weil sie nicht die im Kaufvertrag vereinbarten Eigenschaften hat oder sich
nicht fir den vorgesehenen Gebrauch eignet. Wichtig: In den ersten zwolf Monaten missen Sie also keine
Griunde oder Umstande angeben, warum die Ware nicht funktioniert.

Konkret bedeutet das beispielsweise: Sie missen als Besitzer oder Besitzerin eines Smartphones, das sich
vier Monate nach dem Kauf nicht mehr einschalten 18sst, dem Verkaufer allein diesen Umstand vortragen
und sind nicht etwa verpflichtet zu beweisen, dass dies auf einen bereits beim Kauf defekten Akku
zurtckzufthren ist (Pressemitteilung des Europdischen Gerichtshofs zum Urteil vom 4. Juni 2017, Az. C-
497/13).

Verkaufer musssich bel defekter Ware kiimmern

Manche Handler wissen offenbar nicht so genau — oder sie wollen es nicht wissen —, dasssie fir die
Beseitigung eines Mangels verantwortlich sind. Immer wieder erhalten Betroffene die Auskunft, dass der
Verkaufer nicht mehr zusténdig sei und man sich direkt an den Hersteller wenden moge. Doch bei
Reklamationen ist grundsétzlich der Verkéufer der erste Ansprechpartner. Das gilt auch dann, wenn Sie
technische Geréte in einem L ebensmittel geschéft oder beim Discounter gekauft haben.

Der Handler ist verpflichtet, die Sache entweder umzutauschen oder zu reparieren bzw. reparieren zu
lassen — je nachdem, wie Sie es wiinschen. Sollte die Ware nach dem Umtausch oder dem zweiten
Reparaturversuch immer noch mangelhaft sein, konnen Sie entweder vom Vertrag zur ticktreten und Ihr
Geld zurickverlangen oder die mangelhafte War e behalten und den Kaufpreis mindern.

Diese Rechte haben Sie allerdings nur gegentber dem Verkaufer, nicht gegeniiber dem Hersteller.
Wenden Sie sich als Kéufer oder Kéuferin also direkt an den Hersteller, kdnnen Sie auch nach mehrfach
fehlgeschlagenen Reparatur- bzw. Umtauschversuchen weder vom Vertrag zurlicktreten noch den Kaufpreis
mindern. Lassen Sie sich daher nicht vom Verkaufer abwimmeln!

Unser Rat

Bestehen Sie darauf, dass sich der Verkaufer personlich um Ihre Reklamation kiimmert. Notfallslassen Sie
sich schriftlich bestatigen, dass er Sie an den Hersteller verwiesen hat — dann gefahrden Sie nicht Ihre
wertvollen Gewaéhrleistungsrechte. Unsere Musterbriefe am Ende der Seite helfen IThnen dabel, 1hre
Anspriche durchzusetzen.

Garantie oder Gewahrleistung?


https://www.vzhh.de/umtausch-check
https://www.vzhh.de/umtausch-check
https://www.vzhh.de/umtausch-check
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150063de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150063de.pdf

Im Sprachgebrauch wird nicht immer korrekt zwischen Garantie und Gewahrleistung unterschieden. Es gibt
jedoch einen gravierenden Unterschied: |hre Gewahrleistungsrechte, die Ihnen als Kéufer oder Kéauferin
gegentber dem Verkaufer zustehen, sind gesetzlich geregelt und dirfen nicht eingeschrénkt werden. Man
konnte auch von einer ,, gesetzlichen Garantie” sprechen. Eine ,, zusétzliche Garantie” wird hingegen immer
freiwillig ibernommen — und zwar in der Regel vom Hersteller.

Musterbriefe fur Reklamationen

Wissen Sie nicht, wie Sie ein Schreiben an den Verkéufer formulieren sollen? Dann kdnnen Ihnen folgende
Musterschreiben helfen. Diese kdnnen Sie fir jeweils 90 Cent herunterladen.

1. Musterbrief: Handler verweist an Hersteller bel Mangeln (90 Cent)
(Wenn der Verkéufer die Reparatur oder Ersatzlieferung mit Verweis an den Hersteller ablehnt.)

2. Musterbrief: Ricktritt bei nicht erfolgter Reparatur oder Ersatzlieferung (90 Cent)
(Wenn der Verkaufer nicht innerhalb der von Ihnen gesetzten, angemessenen Frist repariert oder Ersatz
liefert.)

3. Musterbrief: Rucktritt oder Minderung bei fehlgeschlagener Reparatur oder Ersatzlieferung (90 Cent)
(Wenn zweimal vergeblich repariert wurde oder die Ersatzware ebenfalls mangel haft war.)

4, Musterbrief: Geltendmachung der Gewahrleistungsanspriiche innerhalb von zwélf Monaten nach
Erhalt der Ware (90 Cent)
(Wenn fast neue Ware defekt ist, konnen Sie den Verkaufer zur Reparatur oder Neulieferung
auffordern.)



http://shop.vzhh.de/recht/343939/musterbrief-händler-verweist-an-hersteller-bei-mängeln.aspx
http://shop.vzhh.de/recht/343937/musterbrief-rücktritt-bei-nicht-erfolgter-reparatur-oder-ersatzlieferung.aspx
http://shop.vzhh.de/recht/343936/musterbrief-rücktritt-oder-minderung-bei-fehlgeschlagener-reparatur-oder-ersatzlieferung.aspx
http://shop.vzhh.de/recht/1465612/musterbrief-geltendmachung-der-gewährleistungsansprüche-nach-erhalt-der-ware.aspx
http://shop.vzhh.de/recht/1465612/musterbrief-geltendmachung-der-gewährleistungsansprüche-nach-erhalt-der-ware.aspx
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